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Regeste

Nichtanhandnahme (fahrlässige Tötung, Unterlassen der Nothilfe); Nichteintreten |
Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin erstattete am 26. Juli 2021 Strafanzeige gegen Mitarbeitende des
Kantonsspitals B.________ wegen fahrlässiger Tötung und Unterlassen der Nothilfe. Die
Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn nahm die Strafanzeige gegen Unbekannt bzw.
gegen diverse Mitarbeitende des Kantonsspitals B.________ am 29. Oktober 2021 nicht an
die Hand (Ziff. 1) und stellte das Verfahren betreffend aussergewöhnlichen Todesfall ein
(Ziff. 2). Auf eine dagegen erhobene Beschwerde trat das Obergericht des Kantons
Solothurn wegen Verspätung nicht ein. Zur Begründung wurde ausgeführt, die 10-tägige
Beschwerdefrist habe am 4. November 2021 begonnen und am 15. November 2021
(Montag) geendet. Der Beschwerdeführerin seien die Fristbestimmungen bekannt gewesen.
Sie habe am 13. November 2021 zwar innert Frist eine Eingabe eingereicht. Dabei handle
es sich indessen nicht um eine (begründete) Beschwerde. Eine solche habe sie erst am 16.
November 2021 und damit nach Fristablauf verspätet persönlich überbracht.

E. 2
In einer Beschwerde ans Bundesgericht ist unter Bezugnahme auf den angefochtenen
Entscheid darzulegen, inwieweit dieser nach Auffassung der beschwerdeführenden Person
gegen das Recht verstossen soll ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Die Frist für die Beschwerde
gemäss Art. 393 ff. StPO beträgt 10 Tage ( Art. 396 Abs. 1 StPO ) und beginnt am Tag nach
der Mitteilung des angefochtenen Entscheids zu laufen ( Art. 90 Abs. 1 StPO ). Sie ist
eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde
abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen,
der Anstaltsleitung übergeben wurde ( Art. 91 Abs. 2 StPO ). Die 10-tägige Beschwerdefrist
ist gesetzlich bestimmt und kann nicht abgeändert oder erstreckt werden ( Art. 89 Abs. 1
StPO ).

E. 3
Im vorliegenden Verfahren kann sich das Bundesgericht nur mit der Frage befassen, ob das
Obergericht zu Recht auf die Beschwerde nicht eingetreten ist oder ob es darauf hätte
eintreten müssen. Insofern führt die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht aus, sich darum
bemüht zu haben, die Beschwerdefrist einzuhalten. Sie sei davon ausgegangen, mit ihren
Schreiben vom 13. und 16. November 2021 die Beschwerdefrist gewahrt zu haben. Daraus
ergibt sich indessen nicht in einer den formellen Anforderungen genügenden Weise,



weshalb das Obergericht mit dem angefochtenen Nichteintretensbeschluss das geltende
Recht im Sinne von Art. 95 BGG verletzt haben könnte. Eine Auseinandersetzung mit den
obergerichtlichen Erwägungen fehlt. Die Beschwerdeführerin zeigt namentlich nicht auf,
inwiefern das Obergericht der Eingabe vom 13. November 2021 in unzulässiger Weise die
Beschwerdequalität abgesprochen und die Eingabe vom 16. November 2021 zu Unrecht als
verspätet erklärt haben soll. Dies ist auch nicht ersichtlich. Auf die Beschwerde ist im
Verfahren nach Art. 108 BGG mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten ( Art.
42 Abs. 2 BGG ).

E. 4
Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Verfahrens ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Demnach
erkennt das präsidierende Mitglied:
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